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1

Die Rechtsbehelfe des Verletzten gegen die negative Anklage-
entscheidung des Staatsanwaltes in den USA

Rechtslage und Reformbestrebungen

A. Einleitung: Ausgangspunkt und Gegenstand der Arbeit, Ziel-
eingrenzung

In den letzten Jahren und Jahrzehnten sind sowohl in Deutschland als auch in 
den USA zahlreiche Abhandlungen zum Opferschutz erschienen. Die Verletz-
ten1 von Straftaten sind wieder deutlich mehr in das öffentliche Bewusstsein 
gerückt.2 Die Politik3 hat reagiert und mehrere Opferschutzgesetze4 erlassen. 
Verbrechensopfer haben hierdurch verstärkt Rechte erhalten. Es ist aber erstaun-
lich, wie verhältnismäßig wenig gerade zu Beginn der Rückbesinnung auf die 
Opfer die in rechtspolitischer Hinsicht zentrale Frage im Fokus stand, ob der 
Täter sich für seine Tat vor einem Gericht verantworten muss, und zwar auch 
dann, wenn der mit der Angelegenheit betraute Staatsanwalt5 im Rahmen seiner 

                                                          
1 Der Begriff des Verletzten i. S. dieser Ausführungen stimmt mit der überwiegenden deutschen 

strafprozessualen Interpretation überein. Verletzter ist demnach, wer durch die behauptete Tat, ihre 
tatsächliche Begehung unterstellt, unmittelbar in einem Rechtsgut verletzt ist, vgl. Meyer-Goßner,
§ 172, Rn. 9; der Begriff wird weiter als im materiellen Recht ausgelegt und erfasst z.B. auch die 
Angehörigen des durch die Straftat Getöteten, vgl. Schroeder, Strafprozessrecht, § 18, Rn. 159; die 
Begriffe „Verletzter“ und „Opfer“ werden in der Darstellung synonym verwendet.  

2 Dabei wird oft von einer „Renaissance“ des Opfers gesprochen, so auch Eser, in FS Kauf-
mann, 723, der nationale und internationale Tendenzen zum Thema aufzeigt; Hirsch, in FS Kauf-
mann, 699 spricht gar von einer„Verletzteneuphorie“.  

3 Die Bundesregierung hat den Opferschutz wiederum auf die Agenda gesetzt; Justizministerin 
Zypries leitete schon ihre erste Amtszeit mit einer Rede vor der Bonner Juristenvereinigung ein, 
wobei sie die Rechtspolitik der Bundesregierung in der 15. Legislaturperiode vorstellte und dabei 
das Engagement für den Opferschutz betonte, die Rede ist einzusehen unter www.bmj.bund.de.  

4 Vgl. in Deutschland z.B. das Opferentschädigungsgesetz (OEG) von 1985, die Änderungen 
der StPO durch z.B. des Gesetzes zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen 
Straftaten und dem 6. Strafrechtsreformgesetz von 1998, Gesetz zur Sicherung der zivilrechtlichen 
Ansprüche der Opfer von Straftaten (OASG) von 1998, zuletzt das sog. Opferrechtsreformgesetz, 
in Kraft getreten am 01.09.2004, u.a. mit einer deutlichen Stärkung des Adhäsionsverfahrens. 
Nicht alle Neuerungen stoßen jedoch auf Zustimmung in der Strafrechtswissenschaft, vgl z.B. 
Weigend, NJW 1987, 1170, der ein klares Konzept vermisst, ebenso Tenter / Schleifenbaum, NJW 
1988, 1766. Zur Entwicklung in den USA vgl. unten B. I .5.; eine Zusammenfassung der Kritik an 
den Opferschutzgesetzen bietet Jäger, S. 34 ff.

5 Als „Staatsanwalt“ i.s. dieser Ausführungen wird jede ernannte oder gewählte Person auf 
Bundes-, staatlicher-, Bezirks oder Gemeindeebene verstanden, deren Tätigkeit in der Vertretung 
des öffentlichen Interesses der Öffentlichkeit in Strafverfahren besteht.
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Ermessensausübung eine negative Anklageentscheidung trifft.6 Verbindet man 
diese beiden Aspekte - das Interesse des Verletzten und das Entscheidungser-
messen des Staatsanwaltes - so gelangt man schnell zu einer im Bereich eines 
sensiblen Gleichgewichtes im Randgebiet von Legalität, Opportunität und An-
klagemonopol angesiedelten Problematik, nämlich der Frage, inwieweit ein Ver-
letzter im Strafrechtssystem die Möglichkeit hat, auch gegen den Willen und zur 
Kontrolle der Staatsanwaltschaft zumindest die Befassung eines unabhängigen 
Gerichtes mit dem Fall zu erzwingen. 

I. Ausgangspunkt und Hintergrund: Die Ausführungen von Weigend 

Nach Weigend7 bildet das Legalitätsprinzip das notwendige „Korrektiv zum 
Anklagemonopol der Staatsanwaltschaft“ und im Falle einer Monopolisierung 
der Anklagebefugnis bei der Staatsanwaltschaft „bedarf es verlässlicher Kon-
trollmechanismen, um den Missbrauch dieser Alleinentscheidungsbefugnis zu 
verhindern“. Als „kritischen Punkt“ birgt das staatliche Anklagemonopol die 
Gefahr, dass der Verletzte der Straftat in einem mitentscheidenden Stadium des 
Verfahrens jeder Einflussmöglichkeit beraubt, ja, dass er völlig an die Wand 
gedrückt wird.8 Die deutsche Verfahrensordnung räumt demjenigen, der durch 
die Straftat unmittelbar in seinen Rechtsgütern betroffen wird, eine denkbar 
schwache Position ein: einerseits kann er nur in der qualitativ ziemlich unbedeu-
tenden Gruppe der Antragsdelikte die Anklageerhebung verhindern; andererseits 
kann er sie auch nur dann erzwingen, wenn der Staatsanwalt zu Unrecht den 
„genügenden Anlass“ zur Klage verneint hat, § 172 i.V.m. § 170 StPO. Die 
Strafprozessordnung hat in ihrer ursprünglichen Fassung dafür gesorgt, dass ei-
ne Benachteiligung des Geschädigten durch die strenge Anklagepflicht vermie-
den wird; in dem engen Bereich, in dem das Opportunitätsprinzip galt, stand die 
Privatklage zur Verfügung.9 Dieses geschlossene System ist durch die Locke-
rung des Legalitätsprinzips zunehmend aus dem Gleichgewicht geraten, und 
zwar zum Nachteil des Verletzten. Obwohl sich der Standpunkt vertreten lässt, 
das Ergebnis eines Verletzten bar jeder Rechtsschutzmöglichkeit bilde den 
Schlusspunkt einer Entwicklung von der Fehde zum staatlichen Strafanspruch 
und sei deshalb nicht unerwünscht, so ist es doch kriminalpolitisch unklug, den 
Verletzten ganz aus dem Strafverfahren hinausdrängen zu wollen: nicht nur, 
dass damit die Distanz zwischen Justiz und Bevölkerung vergrößert wird und 
dass viele das Gefühl verlieren, ihre Interessen seien bei den Organen der 
Rechtspflege gut aufgehoben, darüber hinaus läuft man auch Gefahr, den Blick-

                                                          
6 Dieser Aspekt rückt jedoch, gerade in Verbindung mit der staatsanwaltlichen Ermessensent-

scheidung, mehr und mehr in den Vordergrund, in den letzten Jahren sind gerade in den USA hier-
zu einige Arbeiten erschienen. 

7 Weigend, S. 82, 83. 
8 Weigend, S. 83, unter Bezugnahme auf Dencker, JZ 1983, 144, 147. 
9 Weigend, S. 83, unter Bezugnahme auf Maiwald, GA 1970, 33, 46. 
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punkt allzu einseitig auf die Interessen des Beschuldigten zu fixieren und dabei 
die wichtigsten sozialen Funktionen des Strafrechts, nämlich den Rechtsfrieden 
wiederherzustellen und lebensnotwendige Rechtsgüter zu schützen, aus dem 
Auge zu verlieren.  
Zugleich bietet es sich an, das Interesse des Geschädigten an der Bestrafung des 
Täters für systeminterne Zwecke des Strafverfolgungsapparates nutzbar zu ma-
chen. Wie jedes Monopol bedarf auch das Anklagemonopol des Staatsanwaltes 
in einer rechtsstaatlichen Verfahrensordnung der Kontrolle. Deren organisatori-
sche Garantie wird vornehmlich im hierarchischen Aufbau der Anklagebehörde 
und in der damit verbundenen innerdienstlichen Aufsicht gesehen.10 Die Wirk-
samkeit dieser Methode soll nicht bestritten werden, ihr haftet jedoch der Nach-
teil an, dass sie die Kontrolle auf den internen Bereich beschränkt und dass sie, 
mit Ausnahme des nur begrenzt anwendbaren Klageerzwingungsverfahrens, die 
grundsätzlich verlässlichere Nachprüfung der Entscheidungsvorgänge durch 
Außenstehende ausschließt. Als eine solche externe Kontrollinstanz kann aber 
gerade der durch die Straftat Verletzte wirken, und zwar nicht nur, wie bisher, 
im Bereich der Anklagepflicht, sondern auch dort, wo der Staatsanwalt nach 
seinem Ermessen über Einstellung und Anklageerhebung entscheidet: ihm kann 
man entweder die Befugnis übertragen, gegen ungerechtfertigte Verfahrensein-
stellungen das Gericht anzurufen oder aber das Recht, selbständig die Klage zu 
erheben. Beide Möglichkeiten würden jedenfalls für die Mehrzahl der Fälle si-
cherstellen, dass die mit dem Anklagemonopol verbundene Macht des Staats-
anwaltes nicht uneingeschränkt und unkontrolliert besteht; zugleich eröffnete 
die Stärkung der verfahrensrechtlichen Position des Verletzten auch die Chance, 
auf das zur Korrektur des Anklagemonopols recht grobe Werkzeug des Legali-
tätsprinzips (Weigend11 sieht das Legalitätsprinzip ohnehin „in der Krise“ und 
stellt ein unaufhaltsames Vordringen des Opportunitätsprinzips fest) zu verzich-
ten und dem Staatsanwalt einen größeren Ermessensspielraum zu gewähren. Das 
Vertrauen der Öffentlichkeit in die Staatsanwaltschaft hat sich als die entschei-
dende Antriebskraft zum Vordringen des Opportunitätsprinzips erwiesen. Dieses 
Vertrauen ist aber nur dann gerechtfertigt, wenn die Macht des Staatsanwalts in 
Grenzen gehalten wird, durch Ermessensrichtlinien und durch Beteiligung des 
Verletzten im Vorverfahren. Denn der Schutz der Gesetze wird nicht gebraucht 
gegenüber dem pflichtbewussten, kompetenten Staatsanwalt; durch rechtliche 
Sicherungen muss vielmehr garantiert werden, dass auch in Extrem- und Aus-
nahmefällen das langsam gewachsene Vertrauen in die Anklagebehörde nicht 
missbraucht wird.  

                                                          
10 Weigend, S. 84, unter Bezugnahme auf Langbein, Controlling prosecutorial discretion in 

Germany, 41 U. Chi. L. Rev. 439, 465. 
11 Weigend, S. 1 ff. 
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II. Gegenstand und Themeneingrenzung

Diese Feststellungen und Arbeitsergebnisse von Weigend12, die sich freilich 
primär auf das deutsche System beziehen13, gaben letztlich den Anstoß und bil-
den die Grundlage dieser Arbeit. Obwohl die Ausführungen schon 1978 er-
schienen sind, sind diese heute aktueller denn je.  
Diese Arbeit befasst sich, ausgehend von Weigends Prämissen14 hinsichtlich 
Legalität, Opportunität15 und Anklagemonopol, die strafprozessual zumindest 
von Gesetzes wegen bis heute unverändert gelten, mit den derzeitigen strafpro-
zessualen Möglichkeiten eines Verletzten als externe Kontrolle der Staatsan-
waltschaft zur gerichtlichen Ingangsetzung eines Strafverfahrens nach negativer 
Anklageentscheidung des Staatsanwaltes in den USA, wobei zu Beginn in aller 
Kürze das deutsche Rechtsschutzsystem zugunsten des Verletzten in dieser Fra-
ge dargestellt und die entsprechenden Reformansätze skizziert werden sollen.16

Untersucht wird der Fall, dass ein Verletzter eine Anklage erzwingen will, ob-
wohl der Staatsanwalt von einer Anklageerhebung absehen möchte, etwa durch 
Einstellung, außergerichtliche Vergleichseinigung, Nichtverfolgung mangels 
ausreichender Beweise, Zeitmangel, politischem Eigeninteresse oder aus purer 
Unlust. Im Vordergrund der Betrachtung soll dabei die Strafverfolgung von 
Verbrechen17 stehen, auf die Frage der Bewältigung der Bagatellkriminalität18

wird dagegen nicht gesondert eingegangen.  

                                                          
12 Weigend, S. 82 ff.  
13 Weigend stellt bei seiner Darstellung auch nicht die Möglichkeiten des Verletzten in den 

Vordergrund, sondern beleuchtet Tätigkeit der ausländischen Anklagebehörden generell. 
14 Weigend hat den Aufwand eines umfassenden Systemvergleiches geleistet, wohingegen sich 

diese Arbeit einen, freilich im Gesamtzusammenhang mit Weigends Untersuchungsgebiet zu se-
henden, Punkt, nämlich die Rechtsbehelfe des Verletzten gegen die negative Anklageentscheidung 
zur Kontrolle des amerikanischen Staatsanwaltes herausgreift und insoweit auch über Weigends 

Ansatz hinausgeht. 
15 Für eine grundsätzliche wissenschaftliche Aufarbeitung dieser Thematik unter Berücksichti-

gung rechtstheoretischer, rechtsstaatlicher und rechtspolitischer Überlegungen vgl. Erb, S. 1 ff. 
16 Der Verfasserin ist die Problematik im Rahmen eines mehrmonatigen Studienaufenthalts in 

den USA aufgefallen, als ihr in der Bostoner Rechtsanwaltskanzlei, für die sie tätig war, ein ent-
sprechender Fall vorgelegt wurde. Weigend, S. 107, m.w.N. spricht diese Frage für das amerikani-
sche Recht nur kurz an und statuiert folgendes Ergebnis: „Dem Opfer einer Straftat hilft nicht ein-
mal der Gleichheitssatz: es ist praktisch unmöglich, den Staatsanwalt zur Anklageerhebung zu 
zwingen.“ Mit der vorliegenden Arbeit soll nun versucht werden, diese Problematik etwas näher 
zu beleuchten. Neben einer gerichtlichen Überprüfbarkeit soll auf die Privatklage als weiteres Mit-
tel eines Verletzten, im Falle einer negativen Anklageentscheidung eine Befassung eines Gerichtes 
mit der Angelegenheit zu erreichen, eingegangen werden.

17 Sog. felonies. Im Gegensatz dazu ist in den USA das System der sog. misdemeanors, weniger 
schwerer Straftaten, in etwa vergleichbar mit den deutschen Vergehen oder Ordnungswidrigkeiten, 
in den einzelnen Staaten stark unterschiedlich und die Systeme wegen dieser Zersplitterung kaum 
einer Betrachtung im Überblick zugänglich. Zur Befriedung kleinerer Konflikte stehen in den 
USA oft sog. Friedensrichter zur Verfügung, in Deutschland werden sie teilweise von der Privat-
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Nicht Gegenstand der Abhandlung ist der Fall des korrupten und somit in 
strafrechtlich relevanter Weise verfolgbaren Staatsanwaltes.  Eben so wenig be-
handelt wird auch der umgekehrte Fall des verzeihenden Verletzten, der eine 
weitere Strafverfolgung, etwa durch Rücknahme eines Strafantrages o.ä., ver-
hindern will. Verfahrenseinstellungen durch die Polizei, ohne dass die Staats-
anwaltschaft hiervon Kenntnis erlangt, bleiben außer Betracht.19 Mit der „In-
gangsetzung eines Strafverfahrens“ ist das Stadium eines Strafverfahrens ge-
meint, in dem ein Gericht sich mit der Angelegenheit befasst, gerichtliche Ver-
fahrenseinstellungen bzw. gerichtliche Beschlüsse der Nichteröffnung des Straf-
verfahrens werden nicht behandelt, ebenso wenig die Möglichkeiten des Ver-
letzten zur bloßen Ingangsetzung eines Ermittlungsverfahrens, wie z.B. eine 
Anzeige bei der Polizei oder die Stellung eines Strafantrages.20 Nicht Gegen-
stand der Arbeit ist auch die Problematik und Grundlagenforschung zu der u. a. 
in rechtstheoretischer, kriminologischer21, viktimologischer22 und kriminalpoli-
tischer Hinsicht zu bewertenden Frage des grundsätzlichen Bedürfnisses und 
Nutzens einer Kontrolle des staatsanwaltschaftlichen Ermessens durch den Ver-
letzten23 für das System und den Verletzten selbst, das Problem der Begründung 
                                                                                                                                                                              
klage umfasst, wobei es zumindest in der Literatur Bestrebungen zur Ausweitung des Sühnever-
fahrens gibt, vgl. z.B. Weigend, Deliktsopfer, S. 545. 

18 Zu Fragen der Behandlung und Bewältigung von (Massen-)Bagatelldelikten sind zahlreiche 
spezielle Arbeiten erschienen, vgl. z.B. Krümpelmann, Die Bagatelldelikte.

19 Vgl. insoweit zur „Filterfunktion“ insbesondere der amerikanischen Polizei aber Weigend in
Jescheck, S. 608 f.  

20 Eine Strafanzeige ist in beiden Systemen unproblematisch möglich; nicht gesondert behan-
delt werden auch die sog. Beteiligungsrechte an der Entscheidung des Staatsanwaltes, wie etwa 
Anhörung, Mitteilungs- oder Akteneinsichtsrechte. Mit der Abschlußverfügung des Staatsanwaltes 
auch im amerikanischen Recht befasst sich sehr intensiv die rechtsvergleichende Arbeit von Deng-

ler, Die richterliche Kontrolle der Abschlussverfügung der Staatsanwaltschaft im Emittlungsver-
fahren. Dengler, 1 ff., betrachtet die Abschlussverfügung generell und nicht, wie hier, aus Sicht 
des Verletzten. 

21 Hierzu ist aber auf jeden Fall die umfassende Arbeit „Opferinteressen und Strafverfolgung“ 
von Kilchling zu nennen, die auch interessante empirische Erhebungen beinhaltet.  

22 An diesem Punkt haben die Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für ausländisches und 
internationales Strafrecht in Freiburg auch hinsichtlich ausländischer Rechtssysteme schon wert-
volle Arbeit geleistet, vgl. insoweit u.a. die vierbändige, in englischer Sprache erschienene Schrif-
tenreihe von Kaiser, Victims and criminal justice; vgl. zu neueren kriminalpolitischen Entwick-
lungen insoweit auch Schneider, Jura 1989, 72 ff.  

23 Vgl. hierzu aber die Arbeit von Werner, Der Einfluß des Verletzten auf Verfahrenseinstel-
lungen der Staatsanwaltschaft, die zwar an derselben Schnittstelle ansetzt, die Bearbeitung aber in 
erster Linie an der Position des Verletzten im Ermittlungsverfahren ausrichtet. Hinsichtlich der 
Grundfrage der Position des Verletzten im Strafprozess generell ist wieder auf Weigend, ZStW 96 
(1984), 761, 767 m.w.N. zu verweisen, der diese Frage „im Fadenkreuz verschiedener straf- und 
strafprozessualer Grundprobleme“ und „an den Fundamenten unserer Verfahrensordnung“ verortet 
und die Zuweisung einer konsistenten Rolle nur dann für möglich hält, „wenn man zu solchen 
Universalien wie der retributiven oder präventiven Funktion des materiellen Strafrechts, dem Ver-
hältnis von staatlichen Strafen zu privater Genugtuung, dem allgemeinen Zweck des Strafverfah-
rens und der Gewichtsverteilung zwischen Privatpersonen und Staatsgewalt im Strafprozess Stel-
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einer Subjektstellung des Verletzten im Strafverfahren, sowie eine einheitliche 
Konzeption der Verletztenstellung im Strafverfahren generell.24 Die Verfasserin 
wird die Person und Ansprüche des Verletzten damit nur insoweit in den Mittel-
punkt ihrer Ausführungen stellen, als sie Träger von Kontrollrechten hinsicht-
lich der Anklageerhebung ist.25 Die Frage der Notwendigkeit von Reformen al-
lein unter dem Gesichtspunkt der Gewährleistung eines ausreichenden Verletz-
tenschutzes ist somit nicht Gegenstand der Darstellung.26 Insoweit schließt sich 
die Verfasserin schon als Ausgangsposition oben dargestellter Ansicht von Wei-

gend an, wonach die Kontrolle der Staatsanwaltschaft durch eine angemessene 
Beteiligung des Verletzten27 sinnvoll ist.28 Ausgeklammert wird dabei die Un-
tersuchung der grundsätzlichen Frage, ob die Entwicklung vom privaten zum 
staatlichen Rechtsgang zu billigen oder zu akzeptieren ist, oder – mit den Wor-
ten Weigends29 – ob es vielmehr gilt, sich ihr entgegen zu stemmen. Insoweit 
kann nicht intensiv auf die rechtstheoretischen Grundlagen eingegangen wer-
den.30

                                                                                                                                                                              
lung bezieht“. Diese grundsätzliche Darstellung und Einordnung der Person des Verletzten, von 
Weigend, wie vor, als „Herkulesarbeit“ bezeichnet, ist freilich nicht Gegenstand dieser Ausführun-
gen.

24 Vgl. hierzu z.B. Schöch, NStZ 1984, 385, der einige Begründungsansätze zusammenfasst. 
Für eine neuere umfassende Zusammenfassung der Stellung des Verletzten im Strafverfahren vgl. 
Kaiser, S. 1 ff.

25 Rieß, Jura 1986, 281, 283, spricht in diesem Zusammenhang davon, der Verletzte werde 
„nicht selten instrumental zur Lösung allgemeiner strafverfahrensrechtlicher Probleme, etwa zur 
Kontrolle des Legalitätsprinzips“ eingesetzt. Genau in diesem Sinne verfährt diese Darstellung, die 
den Verletzten nur insoweit in den Vordergrund stellt, als er Träger von Rechten zur Kontrolle der 
Staatsanwaltschaft ist. Rieß, a.a.O., 291, meint allerdings, diese instrumentale Verwendung des 
Verletzten zur Kontrolle und Gewährleistung des im allgemeinen Interesse liegenden Legalitäts-
prinzip werde dem Anspruch nicht gerecht, den Verletzten wegen seiner persönlichen Betroffen-
heit über den Normbruch am Verfahren zu beteiligen. In dieser Hinsicht kann und will die Verfas-
serin keine Wertung abgeben, untersucht werden hier die strafprozessualen Möglichkeiten des 
Verletzten gegen die negative Anklageentscheidung speziell unter dem Aspekt des zusätzlichen 
Nutzens einer Kontrolle der staatsanwaltlichen Anklageentscheidung. Die Tatsache, dass dem 
Verletzten diese Rechte zustehen bzw. zustehen sollten, wird im Rahmen obiger Überlegungen 
unterstellt, nicht aber untersucht.  

26 Vgl. hierzu aber die Darstellung bei Werner, S. 154 ff. mit entsprechender empirischer Un-
tersuchung.

27 Gemeint ist eine sinnvolle Beteiligung in angemessenem Unfang, die das Vertrauen in Justiz 
und Recht stärkt, aber nicht den Zweck hat, einer unangemessen übersteigerten Vergeltungsabsicht 
eines Verletzten Vorschub zu leisten. 

28 So im Ergebnis auch Werner, S. 154 ff.  
29 Weigend, Deliktsopfer, S. 168, der allerdings im Fortgang der Darstellung zum Für und Wi-

der anderweitiger Konfliktlösungsformen und einer Reprivatisierung des Strafverfahrens weitere 
interessante Überlegungen anstellt.  

30 Ausgangspunkt sind vielmehr obige Überlegungen, ohne dass, wie Jung, ZStW 93 (1981), 
1147, 1151 zutreffend formuliert, die „unvermittelt in das Zentrum der Auseinandersetzung um die 
Aufgaben des Strafrechts und die Umsetzung strafrechtlicher Zielvorstellungen im Prozess“ füh-
rende grundsätzliche Frage der Stellung des Verletzten im Strafprozess beantwortet werden soll. 
Somit ist bei der Darstellung oft genug eine „Gratwanderung“ angezeigt, wobei es in grundsätzli-



7

Gegenstand dieser Abhandlung sind somit allein die tatsächlichen strafprozes-
sualen Rechte des Verletzten als externe Kontrolle der Staatsanwaltschaft.  

III. Ziel der Darstellung und Sinn eines Rechtsvergleiches 

Ziel der Arbeit ist es, nachdem zunächst eine kurze Annäherung auf das Thema 
im Hinblick auf deutsche Reformbestrebungen31 geworfen wird, eine Einfüh-
rung und einen  ersten groben Überblick über Rechtslage und Reformbestrebun-
gen zu unserem Thema im Strafprozessrecht der USA zu geben. Besonders die 
jüngere amerikanische Rechtsprechung und Literatur soll dabei untersucht wer-
den, um festzustellen, ob und wie die Möglichkeiten des Verletzten, sich gegen 
eine negative Anklageentscheidung des Staatsanwaltes zur Wehr zu setzen, 
nunmehr immerhin einige Jahrzehnte nach einer zunehmenden Fokussierung auf 
seine Rechte und die Problems des unbeschränkten staatsanwaltlichen Ermes-
sens32, in strafprozessualer Hinsicht in den USA gegeben sind und sich tatsäch-
lich darstellen.   

Die strafprozessualen Systeme in Deutschland und den USA bieten sich für ei-
nen Rechtsvergleich im eigentlichen Sinne wegen ihrer grundlegenden Ver-
schiedenheit33 nicht an.34 Auch darf man sich nicht erhoffen, verschiedene Ele-
mente des einen in das andere System ohne weiteres übernehmen zu können.35

                                                                                                                                                                              
chen Fragen beider Rechtskreise bei einer oberflächlichen Darstellung verbleiben musste, um den 
Umfang der vom Thema her breit angelegten Arbeit nicht gänzlich ausufern zu lassen.

31 Die Verfasserin verzichtet dabei weitgehend auf die Darstellung der bekannten deutschen 
Rechtslage, während auf die amerikanischen Grundlagen kurz eingegangen wird.  

32 Weigend, S. 165, stellt hinsichtlich dieser Frage immerhin schon 1978 eine Akzentverlage-
rung von der Erkenntnis der unbeschränkten Ermessensmacht des Staatsanwalts in den USA hin 
zur Bewältigung dieser fest.  

33 Pizzi, Understanding prosecutorial discretion in the United States, 54 Ohio St. L. J. 1325, 
1326, bezeichnet die hier gegenständlichen Strafprozessrechtssysteme als “radically different” und 
räumt einem direkten Vergleich daher keine Erfolgsaussichten ein. 

34 Pizzi / Perron, Crime victims in German courtrooms, 32 Stan. J. Int´l. L. 37, 40: die Autoren 
betonen dabei die Unterschiede der Rechtstraditionen beider Länder. Das amerikanische System 
„vermischt“ nach deutschem Verständnis oft Zivil- und Strafrecht und ist hinsichtlich des Straf-
prozessrechts stärker adversatorisch geprägt, wogegen im deutschen, eher inquisitorisch geprägtem 
Strafrechtssystem mit nur einzelnen adversatorischen Elementen der Richter im Mittelpunkt des 
Verfahrens steht. Zur amerikanischen Interpretation eines adversatorischen im Gegensatz zu einem 
inquisitorisch geprägten Systems vgl. z.B. Pizzi, Rethinking our “adversary system”, 2 Utah L. 
Rev. 349, 356 ff.; Freedman, Our constitutionalized adversary system, 1 Chapman L. Rev. 57. Da 
somit schon im Kern, wenn auch verschiedene Gemeinsamkeiten vorliegen, von grundsätzlich 
unterschiedlich  aufgebauten Rechtssystemen auszugehen ist, sind die Grundlagen für einen wirk-
lich tauglichen Rechtsvergleich nicht gegeben. Einen guten Überblick über die grundlegenden 
Unterschiede der transatlantischen Strafprozessrechtssysteme bietet Bradley, The convergence of 
the continental and common law model of criminal procedure, 7 Crim. L. F. 471. 

35 Sehr kritisch hierzu auch Pizzi, Understanding prosecutorial discretion in the United States, 
54 Ohio St. L. J. 1325, 1326, der u.a. auf die völlig verschiedenen Rollen der Beteiligten im Straf-
verfahren und fehlende politische Mehrheiten für eine Adapation verweist; sehr viel positiver in 
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Das deutsche System bietet im Gegensatz zur amerikanischen Rechtslage zur 
Kontrolle der Staatsanwaltschaft zugunsten des Verletzten – bis auf den kriti-
schen Punkt der Ermessenseinstellung unter Opportunitätsgesichtspunkten36 - in 
strafprozessualer Hinsicht ein fast lückenloses, wenn auch im Hinblick auf seine 
praktische Wirksamkeit nicht unumstrittenes Rechtsschutzsystem.  

Was ist dann der Nutzen einer Abhandlung wie dieser?  
Die Verfasserin möchte in erster Linie das amerikanische System zum Thema 
vorstellen. Wenn es darüber hinaus gelingen sollte, durch die Darstellung vor 
allem der Reformbestrebungen im amerikanischen System aufzuzeigen, dass es 
hinsichtlich der behandelten Thematik in beiden, doch gänzlich verschiedenen 
Systemen37, zu manchmal ganz ähnlichen Ansätzen kommt und die Gegenüber-
stellung auch eines grundsätzlich anderen Systems wertvolle Denkanstösse zu 
dem in beiden Ländern stattfindenden Reformprozess geben kann38, so ist das 
Ziel der Arbeit mehr als erreicht. Eine vergleichende Annäherung an ein anderes 
System bietet nicht nur Einblick  - wie hier - in das Strafprozessrecht anderer 
Länder, sondern auch in die fundamentalen Werte verschiedener Rechtskultu-
ren.39 Auch Weigend40 merkt an, dass, obwohl die beiden Systeme auf den er-
                                                                                                                                                                              
diesem Punkt allerdings Frase, Comparative criminal justice as a guide to American Law Reform, 
78 Cal. L. Rev. 539. 

36 Die Reformbestrebungen zu diesem Punkt werden unten näher dargestellt, wogegen die übri-
gen Rechtsbehelfe des Verletzten im deutschen Recht (Klageerzwingungsverfahren, Privatklage) 
weitgehend als bekannt vorausgesetzt werden.  

37 Weigend, S. 88, spricht im Zusammenhang der hier behandelten Fragen aber nur von 
“scheinbar” unterschiedlichen Regelungen in den USA, auch diese Behauptung soll hier etwas 
näher untersucht werden; auch Luna, A place for comparative criminal procedure, 42 Brandeis L. 
J. 277, 298 räumt ein, dass sich beide Systeme auf einer Mittelposition zwischen den beiden Ex-
tremen inquisitorisches und adversartorisches System befinden, jeweils dem einen oder anderen 
Endpunkt mehr angenähert.  

38 Auch Pizzi / Perron, Crime victims in German courtrooms, 32 Stan. J. Int´l. L. 37, 64 beto-
nen bei ihren Ausführungen zum Opferschutz wegen der Unterschiedlichkeit der Systeme diene 
die Darstellung in erster Linie einem besseren Verständnis und der Anregung der Diskussion; zur 
grundsätzlichen Nützlichkeit einer vergleichenden Darstellung zwischen den europäischen und 
amerikanischen Rechtsordnungen, insbesondere im Hinblick auf das Strafprozessrecht vgl. Luna,
A place for comparative criminal procedure, 42 Brandeis L. J. 277, der eine Lanze für das Lernen 
von anderen Kulturen, speziell auf das Strafprozessrecht bezogen, bricht und die diesbezügliche 
zunehmende Isolation der U.S.-Amerikaner in Zeiten des 11. September und des zwischen den 
„alten Freunden“ Europa und USA hinsichtlich des Irak-Krieges bestehenden Konflikts, beklagt. 
Luna, a.a.O., 282 f., spricht von einer Tendenz des amerikanischen Prozessrechts zu einem gewis-
sen “ethnocentricism“, dem Glauben, das eigene System sei einfach besser als alle anderen. Ohne 
die Wahrnehmung anderer Systeme verpasse Amerika aber die wertvolle Gelegenheit, das eigene 
System durch vergleichende Reflektion und vorsichtige Adaption zu verbessern; ebenso Pizzi,
Understanding prosecutorial discretion in the United States, 54 Ohio St. L. J. 1325, 1373, der eine 
direkte Adaption europäischer Rechtsbehelfe zur Begrenzung des Ermessens des amerikanischen 
Staatsanwaltes zwar ablehnt, jedoch grundsätzlich Reformbedarf in dieser Frage anerkennt und die 
Reflektion des eigenen Systems durch den Blick gerade auf die kontinentalen Rechtssysteme, ins-
besondere auf das deutsche und französische Recht als „tremendously helpful“ erachtet.  

39 Luna, A place for comparative criminal procedure, 42 Brandeis L. J. 277, 283. 
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sten Blick kaum vergleichbar erscheinen, sich doch beide Modelle schließlich 
als Mischsysteme zwischen Legalitäts- und Opportunitätsprinzip entpuppen, das 
Sachproblem einer angemessenen Begrenzung des staatsanwaltlichen Ermessens 
sich in beiden Rechtssystemen gleichermaßen stellt und deshalb eine verglei-
chende Sicht der Überlegungen und Erfahrungen bedeutsam ist.  
Am Ende der Arbeit wird versucht, die Richtung zu skizzieren, in die die Re-
formen im amerikanischen Rechtsraum gehen und einen kurzen Ausblick zu 
entwickeln. Die Darstellung der amerikanischen Rechtslage steht insgesamt im 
Vordergrund. Die Ausführungen zum deutschen System beschränken sich weit-
gehend auf einen kurzen Überblick der Reformbestrebungen der letzten Jahre. 
Angesichts der Breite des behandelten Themenkreises und der davon berührten 
grundsätzlichen Fragen wird nur eine Darstellung im groben Überblick möglich 
sein.

                                                                                                                                                                              
40 Weigend, S. 167 f.  
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B. Das deutsche System

I. Kurzüberblick System und Rechtsbehelfe

Die Kenntnis des deutschen Systems wird in dieser Arbeit, die sich vorwiegend 
mit dem amerikanischen Recht zur Fragestellung auseinandersetzt, weitgehend 
vorausgesetzt. Dennoch soll in gebotener Kürze ein Überblick zu den wesentli-
chen Punkten gegeben werden. 

1. Einführung 

Auf die Frage, was für ein Verbrechensopfern besonders wichtig sei, antwortete 
der Verfassungsrichter Winfried Hassemer in einem Interview41: „Dass der Staat 
dem Opfer in einem förmlichen und öffentlichen Strafverfahren bescheinigt, 
dass es nicht dem Zufall anheim gefallen ist, sondern einem kriminellen Un-
recht.“
Der deutsche Gesetzgeber ermöglicht dem Verletzten den Zugang zu einem  
unabhängigen Gericht auch ohne oder im Falle einer negativen Anklageent-
scheidung einer chronisch überlasteten Staatsanwaltschaft. Welche Rechtsbehel-
fe dem deutschen Verbrechensopfer zur Verfügung stehen und inwieweit diese 
in ihren Funktionen, als Rechtsbehelfe gegen negative Anklageentscheidungen
einerseits und wirksame Kontrolle der Anklagebehörde andererseits, Kritik und 
Reformbestrebungen unterworfen sind, soll im Folgenden kurz zusammenge-
fasst werden.  

Dem deutschen Verletzten stehen mit Privatklage und Klageerzwingungsverfah-
ren gleich mehrere Rechtsbehelfe in positiver Hinsicht zu. Somit räumt das 
deutsche Strafprozessrecht diesem in manchen Fällen auf den ersten Blick er-
heblichen Einfluss und Kontrolle darüber ein, ob nach Abschluss der Ermittlun-
gen Anklage zu erheben ist.42

2. Der deutsche Staatsanwalt: Legalitätsprinzip und Anklagemonopol 

a. Stellung des Staatsanwaltes
Der Staatsanwalt gilt in Deutschland als Organ der Rechtspflege.43 Die hierar-
chisch aufgebaute Behörde wird nach überwiegender Ansicht der Exekutive zu-

                                                          
41 Im Interview mit Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung, abgedruckt in der Ausgabe 

vom 27.04.2001, S. 2.
42 Weigend, ZStW 96 (1984), 761, 784. 
43 Vgl. Nr.1 S. 2 RiStBV; zur Stellung der Staatsanwaltschaft vgl. z.B. Sarstedt, NJW 1964, 

1752.  
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geordnet44, ist aber organisch in die Justiz eingegliedert.45 In Einzelfragen, vor 
allem hinsichtlich der systematischen Einordnung der Staatsanwaltschaft, ist die 
genaue Stellung der Staatsanwaltschaft umstritten.46

Der deutsche Staatsanwalt ist durch das sog. Legalitätsprinzip47 einem Verfol-
gungszwang unterworfen, vgl. § 152 Abs. 2 StPO, und verfügt über ein gesetz-
lich normiertes Anklagemonopol, §§ 151, 152 Abs. 1 StPO. Staatsanwälte und 
Gerichte trifft das Erfordernis der Erforschung der materiellen Wahrheit, §§ 
160, 244 Abs. 2 StPO; der Staatsanwalt hat sowohl belastende als auch entla-
stende Umstände zu ermitteln, vgl. § 160 Abs. 3 StPO. Wie jede Verwaltungs-
behörde ist auch die Staatsanwaltschaft an Recht und Gesetz gebunden (Art. 20 
Abs. 3 GG), ihre spezifische Aufgabe in der Strafrechtspflege bedingt, dass sie, 
an das Legalitätsprinzip gebunden, von vornherein einen besonders eng be-
grenzten Ermessensspielraum hat.48 Der Staatsanwalt führt das strafrechtliche 
Ermittlungsverfahren in eigener Verantwortung (§§ 158 ff. StPO), der Richter 
ist, entsprechend der Trennung von Anklagebehörde und Gericht im deutschen 
Strafprozess, unbeteiligter Dritter und wird grundsätzlich nur auf Antrag der 
Staatsanwaltschaft tätig (§ 162 StPO).49

b. Anklagemonopol
Der deutsche Staatsanwalt verfügt über das Anklagemonopol, d.h. er übt das 
nach dem Offizialprinzip dem Staat und nicht dem einzelnen Bürger zustehende 
Recht zur Strafverfolgung aus. Durchbrechungen hiervon sind lediglich durch 
die Vorschriften der §§ 374 ff. StPO (Privatklageverfahren), sowie § 400 AO 
(Strafbefehlsantrag durch die Finanzbehörden in Steuerstrafsachen) gegeben.  

c. Legalitätsprinzip50

Das Legalitätsprinzip bedeutet Verfolgungs- und, soweit die Voraussetzungen 
dafür bestehen, auch Anklagezwang. Strafrechtstheoretisch korrespondiert das  
Legalitätsprinzip mit der absoluten Strafrechtstheorie, wonach im Interesse ab-
soluter Gerechtigkeit jede Übertretung von Strafgesetzen vom Staat geahndet 
werden muss.51 Es wird als das notwendige Korrelat zum Anklagemonopol der 
                                                          

44 Meyer-Goßner, vor § 141 GVG, Rn. 6; BVerfG NJW 2001, 1121, 1123. 
45 BVerfG NJW 1959, 871. 
46 Für eine umfassende Darstellung vgl. Koller m.w.N., der die Stellung der Staatsanwaltschaft 

unter Gesichtspunkten der Gewaltenteilung betrachtet, er selbst ordnet die Staatsanwaltschaft der 
Exekutive zu und bezeichnet sie „als Exekutivbehörde und Organ der Rechtspflege, das weder 
Partei des Strafverfahrens noch gleich geordneter Partner des Gerichts ist“, vgl. Koller, a.a.O., S. 
349, mit zahlreichen weiteren Nachweisen und ausführlicher Darstellung des Forschungsstands.  

47 Von Meyer-Goßner, vor § 141 GVG, Rn. 7, in seiner negativen wie positiven Ausprägung als 
„Grundgesetz“ der Staatsanwaltschaft bezeichnet. 

48 BVerfG, NJW 1959, 871. 
49 BVerfG, NJW 2001, 1121, 1122. 
50 Vgl. hierzu umfassend Weigend, S. 17 ff., mit Darstellung der entsprechenden geschichtli-

chen Entwicklung, 25 ff.  
51 Kapahnke, S. 2; vgl. zu Entstehung und Entwicklung des Legalitätsprinzips, ders. S. 1 ff. 
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Staatsanwaltschaft eingestuft, wodurch der Grundsatz der Gleichheit vor dem 
Gesetz, sowie Gerechtigkeit im Rahmen des Möglichen verwirklicht werden 
soll. § 170 Abs. 2 StPO ergänzt dabei § 152 Abs. 2 StPO, wonach die Staatsan-
waltschaft, soweit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist, verpflichtet ist, we-
gen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche 
Anhaltspunkte vorliegen.52 Eine Ausnahme vom Verfolgungszwang trotz ei-
gentlich gegebener Verfolgungsvoraussetzungen bilden die sog. Oppor-
tunitätsvorschriften der §§ 153 ff. StPO. Dieses sog. Opportunitätsprinzip53 wird 
häufig als die negative Seite des Legalitätsprinzips angesehen, weil die Nicht-
verfolgung von konkreten Wertungs- und Beurteilungsspielräumen54 abhängig 
ist. Wenn die Nichtverfolgung von der Anwendung solcher unbestimmter 
Rechtsbegriffe abhängig ist, handelt es sich trotz des Ausdrucks „Ermessen“ 
nicht durchweg um Ermessensentscheidungen im Sinne eines echten Wahl-
rechts, sondern um Rechtsanwendung, wobei wesentlich ist, dass dabei ein Be-
urteilungsspielraum verbleibt, eine größere Bandbreite der Entscheidungsmög-
lichkeiten besteht und aus diesem Grund abweichende Entscheidungen möglich 
sind (Opportunitätsprinzip im engeren Sinne).55

Der deutsche Staatsanwalt darf ein Ermittlungsverfahren mithin nur durch An-
klageerhebung, Antrag auf Erlass eines Strafbefehls, § 407 StPO, Einstellung 
durch die Opportunitätsvorschriften oder Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO 
bei nicht hinreichendem Tatverdacht abschließen. Der unbestimmte Rechtsbe-
griff des „hinreichenden Tatverdachts“ eröffnet dabei einen nicht unerheblichen 
Beurteilungsspielraum, zumal es sich um eine Prognoseentscheidung handelt.56

Das Legalitätsprinzip ist seit seiner Entstehung im Jahr 1877 immer mehr ver-
drängt und immer zahlreichere Opportunitätseinstellungsmöglichkeiten, z.B. die 
§§ 153 ff. StPO im Jahr 1924, sind entwickelt worden.57 Dies ist in der Litera-
tur58 auf mannigfache, z.T. heftige Kritik gestoßen, die hier nicht im Einzelnen 
                                                          

52 Meyer-Goßner, § 152, Rn. 2 m.w.N.  
53 Zum Begriff der Opportunität vgl. Erb, S. 34 ff., der Ermessen als Kennzeichen der Oppor-

tunität einstuft, und damit ein von der wohl herrschenden Meinung abweichendes Ermessensver-
ständnis zugrunde legt, vgl. S. 52 ff. Nach der Auffassung von Erb, wie vor, wird mit den Begrif-
fen Legalität und Opportunität im Wesentlichen die An- bzw. Abwesenheit von Ermessenspiel-
räumen bei der Rechtsanwendung umschrieben.  

54 Ob diese hinreichend konkret sind, ist jedoch nicht unumstritten, vgl. hierzu die weiteren 
Ausführungen.  

55 Meyer-Goßner, § 152 Rn. 7 m. w .N.; nach Meyer-Goßner, § 152 Rn. 8, steht ganz aus-
nahmsweise (z.B. § 153c Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 StPO; § 45 Abs. 1 S. 1 JGG) die Verfolgung auch im 
echten, pflichtgemäß auszuübenden Ermessen (Opportunitätsprinzip im weiteren Sinne); die Ein-
ordnung der verschiedenen Vorschriften dahingehend, ob sie einen Ermessensspielraum oder nur 
einen sog. Beurteilungsspielraum enthalten, ist umstritten, vgl. Kirstgen, S. 14 ff.  

56 BVerfG, NStZ 2002, 606, 607 m.w.N.  
57 Vgl. hierzu Weigend, S. 30 ff. m.w.N. 
58 Weigend, S. 13, meint hierzu treffend, das Legalitätsprinzip sei „in´s Gerede gekommen“, 

auch Erb, S. 80 ff., stellt die Frage nach der verbleibenden Reichweite des Legalitätsprinzips und 
betont dessen Zurückdrängung vor allem durch die §§ 153, 153a StPO, sieht aber auch die Gefahr 
einer voreiligen Diskreditierung des Legalitätsprinzips, S. 87. Dengler, S. 19 m.w.N., spricht da-



13

dargestellt werden kann.59 Längst sind bei den Opportunitätseinstellungen die 
Grenzen der Bagatelldelinquenz bis weit in den Bereich der mittleren Kriminali-
tät hinein überschritten.60 Nur teilweise, nämlich in den Fällen der §§ 153 Abs. 1 
S. 1, 153a Abs. 1 S. 1, 153b Abs. 1, 153e StPO, ist vor Erhebung der öffentli-
chen Klage die Zustimmung des Gerichts erforderlich; in den Fällen der §§ 153 
Abs. 1 S. 2, 153a Abs. 1 S. 6, 153 c Abs. 1, Abs. 2, 153d Abs. 1, 154 Abs. 1, 
154a  Abs. 1, 154b Abs. 1, 2, 3; 154c StPO kann die Staatsanwaltschaft das Ver-
fahren hingegen in eigener Verantwortung einstellen oder von der weiteren Ver-
folgung absehen. Dieser nicht unerhebliche, keiner gerichtlichen Kontrolle un-
terliegende Entscheidungsspielraum der Staatsanwaltschaft wird mit Sorge ge-
sehen.61 Auch deshalb ist das Verbrechensopfer als Korrektiv gefragt.  

d. Aufsicht und Kontrolle 
Staatsanwälte sind weisungsgebundene62 Beamte, § 146 GVG; zur Aufsicht be-
rufen und weisungsbefugt sind die vorgesetzten Staatsanwälte sowie extern der 
Justizminister, § 147 GVG. Möglich sind spezielle und allgemeine Weisungen, 
letztere findet man z.B. in der RiStBV oder der MiStra.63

Neben diesen – für den Verletzten nicht einklagbaren Richtlinien – besteht zur 
Kontrolle der Entscheidungen der Staatsanwaltschaft die Möglichkeit formloser 
Rechtsbehelfe wie Dienstaufsichtsbeschwerde oder Gegendarstellung. 

aa. Dienstaufsichtsbeschwerde 
Bei einer Dienstaufsichtsbeschwerde handelt es sich um einen nicht form- und 
fristgebundenen Rechtsbehelf, der zu den Petitionen des Art. 17 GG zählt.64

Mittels Dienstaufsichtsbeschwerde angreifbar ist sowohl das dienstliche Verhal-
ten des Beamten als auch dessen Sachbehandlung. Da sich der Rechtsbehelf an 
den die Dienstaufsicht führenden Vorgesetzten wendet, kann im Bereich der 

                                                                                                                                                                              
von, dass die Staatsanwaltschaft mittlerweile vielmehr den Namen „Einstellungsbehörde“ anstatt 
„Anklagebehörde“ verdiene, sowie, S. 35 ff., von einer „faktische[n] Abschaffung des Legalitäts-
prinzips“.

59 Vgl. hierzu aber z.B.: Hirsch, in FS Lange, S. 825, der hinsichtlich der Einführung des § 
153a StPO von einem „gesetzgeberischen Fehlgriff“ spricht; dazu auch: Schmidhäuser, JZ 1973, 
529 ff.; befürwortend dagegen Herrmann, ZStW 96 (1984), 455 ff.; vgl. auch Gössel, in FS Dün-
nebier, S. 121 m.w.N.  

60 So Hirsch, in FS Kaufmann, S. 704; wiederholt wurde in der Literatur beklagt, dass beim 
Straftatbestand des Betruges selbst Schadenssummen über DM 100.000 kein Einstellungshindernis 
mehr darstellen.

61 Vgl. z.B. Heinrich, NStZ 1996, 110; interessant ist hierzu auch die Vortragssammlung in 
Geisler, Ermittlungsverhalten, die u.a. auch mehrere empirische Untersuchungen zum Einstel-
lungsverhalten der Staatsanwaltschaft und eine sehr anschauliche Darstellung der Problematik in 
theoretischer und praktischer Hinsicht bietet.  

62 Die Weisungsgebundenheit darf aber nicht der sachgerechten Erfüllung der Aufgabe entge-
genstehen, vgl. BVerfG, NJW 1959, 871, 872.  

63 Meyer-Goßner, § 146 GVG, Rn. 2. 
64 So BVerwG, NJW 1977, 118. 



124

D. Zusammenfassung und Ausblick 

I. Rechtsgegenüberstellende Zusammenfassung 

1. Renaissance des Opfers und Tendenz zur stärkeren strafprozessualen 
Einbindung

Die Rechte des Opfers haben in beiden Rechtssystemen in den letzten Jahrzehn-
ten eine fulminante Renaissance erlebt. Während in den siebziger Jahren die 
Rehabilitation des Täters im Vordergrund stand718, gilt der neue Blick dem ver-
nachlässigten Verletzten.
In den USA hat die Opferschutzbewegung große Auswirkungen gehabt. Fast in 
jedem Staat wurden Opferrechte, zum Grossteil sogar in der Verfassung, kodifi-
ziert. Verletzte haben deshalb z.B. oft das Recht, sich mit Staatsanwälten zu be-
raten und vor einem vorgerichtlichen Verfahrensabschluss informiert zu werden. 
Ihnen stehen in fast jedem Staatsanwaltsbüro des Landes sog. „victim-
advocates“ zur Verfügung, die Opfern helfen sollen, „mit den Realitäten des 
Strafrechtssystems fertig zu werden“ und das erlittene Trauma zu verarbeiten.719

Verletzte haben auch die Möglichkeit, vor Gericht ein sog. „victim-impact-
statement“ abzugeben und dabei die Auswirkungen des Verbrechens auf ihr Le-
ben zu beschreiben.720 Es gibt zahlreiche soziale und finanzielle Hilfsangebote 
für Opfer und zunehmende Informationsrechte.  
Dies sind sicherlich in psychologischer und praktischer Hinsicht nicht zu unter-
schätzende Erleichterungen, die zur Erreichung des Zieles der Wiederherstel-
lung der Würde und des Respekts und der Fairness auch für das Opfer721 nicht 
unerheblich beitragen. Allerdings erschöpfen sich die Veränderungen oft mehr 
in kurzlebigen symbolischen Gesten, etwa in als bloße Absichtserklärung abge-
fassten Gesetzen, als in systematischen und umfangreichen Reformen. Die Op-
ferrechtsbewegung hat bisher in den USA wenig Einfluss auf die Ausgestaltung 
des Strafprozessrechts genommen.722 Angesehene Autoren halten die Fortschrit-

                                                          
718 Näheres zur kriminologischen Entwicklung des amerikanischen Strafrechtes bei: Dubber,

The victim in american penal law, 3 Buffalo criminal L. Rev. 3. 
719 So Commonwealth v. Harris, 567 N. E. 2d 899, 905. 
720 Statt vieler: Monopoli, Hagen v. Commonwealth: should crime victims have a legally rec-

ognized interest in the outcome of criminal cases?, 37 New. Eng. L. Rev. 351, 365.  
721 Beloof, The third model of criminal process, 2 Utah L. Rev. 289, 293. 
722 So Schünemann / Dubber, S. 18; ders., S. 37 prognostiziert, dass ohne eine sorgfältige Kon-

zeption des Strafverfahrens, die Opfern einen Platz einräume, die Errungenschaften der Opferrech-
tebewegung bestenfalls als Symbole überleben werden, die letztendlich die Rolle des Opfers mehr 
einschränken als diese festschreiben könnten.  
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